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1) Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

Vertragspartner für Ihren ARAG Vertrauensschadenversicherung ist die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée  
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418 
Umsatzsteueridentifikations-Nr.: DE 811125216

2) Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der  ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft ist die Sach-, Haft-
pflicht-, Unfall-, Fahrzeugversicherung und Schutzbriefversicherung. 

3) Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Bedingungen der Vertrauensschadenversiche-
rung- ABV -  in der bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text der jeweils vereinbarten 
Bedingungen ist beigefügt. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 

Die Vertrauensschadenversicherung versichert Schäden an Ihrem Vermögen, die von Vertrauensperso-
nen während ihres Einschlusses in die Versicherung verursacht werden.  

Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Leistungsarten 
(z. B. vorsätzliches Handeln, fahrlässiges Handeln oder Ereignisse, die ohne Verschulden eintreten) und 
den Versicherungssummen.

4) Gesamtpreis der Versicherung

Den zu entrichtenden Gesamtpreis für den angebotenen ARAG Vertrauensschadenversicherung ein-
schließlich etwaiger Ratenzahlungszuschläge sowie der zurzeit gültigen Versicherungssteuer und die 
gewählte Zahlweise können Sie dem Antrag entnehmen. 

5) Zusätzliche Kosten

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 

6) Beitragszahlung

Der Beitrag einschließlich der Zuschläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an ge-
rechnet. Er ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in 
gleichen Beitragsraten, d.h. vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden.  

Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versiche-
rungsbeginn. Bei späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es 
sei denn, die verspätete Zahlung beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 

Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes zu zahlen. 

Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Ein-
zug angegebene Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 

7) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen

An konkrete Informationen zu Produkten der ARAG Allgemeine, insbesondere hinsichtlich der genann-
ten Beiträge halten wir uns 1 Monat gebunden. 

8) Zustandekommen des Vertrages, Antragsbindefrist, Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Vertrauensschadenversicherung seitens eines Vertragspart-
ners und die Annahme dieses Antrages durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller 
hält sich an seinen Antrag einen Monat gebunden. 

Eine Antragsannahme der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG erfolgt  durch die Ausstellung eines Ver-
sicherungsscheins oder eine Annahmeerklärung. 

Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG und die Annahme des Angebots durch Annahmeerklärung des 
Versicherungsnehmers. 

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt 
wird (siehe Ziffer 6). 

9) Widerrufsrecht

Widerruf 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, Telefax+49 (0) 2 11 9 63 – 36 26, 
E-Mail: duesseldorf@ARAG-Sport.de
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Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den 
rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 
spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende 
der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewäh-
ren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als 
auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufbelehrung 

10) Laufzeit und Beendigung des Vertrages, insbesondere durch Kündigung 

 
Die vereinbarte Laufzeit des Vertrages folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (z.B. dem An-
trag). 

 
Der Vertrag kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit gekündigt 
werden. Das Vertragsverhältnis verlängert sich bei Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer 
mit dem Ablauf der Vertragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend. Es ist dann 
zum Ende des jeweils folgenden Versicherungsjahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils ande-
ren Vertragspartner drei Monate vor  Ablauf der Versicherung vorliegen.  

Leistet die ARAG eine Schadenersatzzahlung oder wird dem Versicherungsnehmer eine Klage über ei-
nen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt, kann der Ver-
trag vorzeitig in Schriftform gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 

11) Anwendbares Recht / zuständiges Gericht / Kommunikationssprache 

 
Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Vertrauensschadenver-
sicherung liegt ebenso das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen
Vertrauensschadenversicherung.  

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 
29 ZPO und § 215 VVG. 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informa-
tionen werden in deutscher Sprache verfasst. Die ARAG Allgemeine wird die Kommunikation während 
der Laufzeit des Vertrages in deutscher Sprache führen. 

12) Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“, 
einer unabhängigen Einrichtung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Schlichtung von Streitig-
keiten zwischen Verbrauchern und Versicherungsunternehmen. Sie haben die Möglichkeit, diese Stelle 
anzurufen, wenn es sich um einen Anspruch aus Ihrem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung 
oder Vermittlung handelt. Sie erreichen den Versicherungsombudsmann unter: 
 
Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für Sie hiervon unberührt. 

13) Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

 
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn. 

 


